
 

 

Satzung der Verbandsgemeinde 

Edenkoben über die Erhebung von 

Vergnügungssteuer 
vom 08. Dezember 2016 

 

mit Änderung vom  

- 13. Dezember 2024 

















Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Vergnügungssteuer  

vom 13. Dezember 2024 

 

 

Der Verbandsgemeinderat Edenkoben hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung in 

Verbindung mit § 5 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der derzeit gültigen 

Fassung, folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Vergnügungssteuer vom 08.12.2016 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

 

§ 1 

 

§ 8 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

 

Der Steuersatz beträgt für das Benutzen eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden 
angefangenen Kalendermonat 
 

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 1 Ziffer 9 a 5,5 v.H.  
 des Spieleinsatzes, mindestens jedoch 60,00 Euro, 
 

2. an den übrigen in § 1 Abs. 1 Ziffer 9 b genannten Orten 5,5 v.H. des Spieleinsatzes, 
mindestens jedoch 20,00 Euro. 

 

 

§ 2 

 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.  
 
 
 
Edenkoben, 13. Dezember 2024 

 
Daniel Salm 

    Bürgermeister 
 
 


